
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/12/15 10Os161/86
(10Os164/86)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1987

Norm

FinStrG §35 Abs1

Rechtssatz

Im Fall der Benützung eines vorsatzlos handelnden Dritten (als "Werkzeug") tri9t den (Mitgewahrsamtsträger)

Gewahrsamtsträger, der solcherart den Transport der eingangsabgabep=ichtigen Waren über die Zollgrenze veranlaßt

hat, eine Stellungspflicht (§§ 48 Abs 1, 51 Abs 1 ZollG).
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